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Entwicklungshilfe: Schlechte Note für die Schweiz

Das Komitee für Entwicklungshilfe der OECD führte die jährliche Prüfung der
Leistungen und Politik der Schweiz auf dem Gebiete der Entwicklungshilfe durch
und stellte dabei fest, daß die Leistungen der Schweiz noch immer weit unter dem
international vereinbarten Richtsatz liegen. Der Nettobetrag der von der Schweiz
den Entwicklungsländern insgesamt zur Verfügung gestellten Finanzmittel betrug
1970 137 Millionen Dollars, was 0,67% des Bruttosozialproduktes (BSP)
entspricht. Der international vereinbarte Richtsatz beträgt aber 1% des BSP. Die
Leistungen der öffentlichen Entwicklungshilfe erreichten 29 Millionen Dollars;
gemessen am BSP gingen sie sogar von 0,16% im Jahre 1969 auf 0,14% zurück.
Dieser Satz ist einer der schwächsten aller Mitgliedstaaten.

Das Komitee würdigte auch die Anstrengungen der Schweiz im Hinblick auf
eine künftige Entwicklungshilfe (400-Millionen-Rahmenkredit für Finanzhilfe,
erhöhter Kredit für technische Zusammenarbeit). Diese Maßnahmen bewirken^
unter Berücksichtigung der für humanitäre Hilfe bereitgestellten öffentlichen Mittel

eine ansehnliche Erhöhung der öffentlichen Entwicklungshilfe ; trotzdem wird
diese 1975 erst rund 0,3% des BSP betragen, was sogar unter dem heutigen
Durchschnitt der Mitgliedländer liegt (1970: 0,34% des BSP).

Das Komitee für Entwicklungshilfe der OECD hat die Hoffnung geäußert, die
Schweiz möge die öffentliche Hilfe stärker als bisher ausbauen.

Oft hört man den Einwand, die Schweiz solle zuerst im eigenen Land die Not
bannen, bevor Millionen ins Ausland «geschleudert» werden. Das eine schließt
das andere nicht aus. Die reiche Schweiz ist durchaus in der Lage, sowohl die
materielle Not inländischer Bevölkerungsschichten zu beheben als auch armen
Völkern zu helfen. gk

Grünes Licht für 13. AHV-Rente?

Der Ausschuß des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes hat an seiner Sitzung
vom 2. Dezember 1971 die Ausrichtung einer 13. Monatsrente an die AHV-Rcnt-
ner im Jahre 1972 gefordert. Bereits vorher hatte der sozialdemokratische Nationalrat

(nunmehr Ständerat) Mathias Eggenberger im Anschluß an verschiedene^
andere Vorstöße (Allgöwer, Dellberg, Bussey und Dafflon) um eine zehnpro-
zentige Zulage zu den AHV- und IV-Renten oder einen Zuschuß von monatlich
Fr. 50.- zu jeder Rente mit entsprechender Erhöhung der Bezugsgrenzen für die
Ergänzungsleistungen nachgesucht.

Gemäß Antwort des Bundesrates ließe sich der Vorschlag Eggenberger nicht
fristgerecht realisieren. Als einzig mögliche Maßnahme zugunsten der Rentner
käme die doppelte Ausrichtung einer Monatsrente im 3. Quartal 1972 in Frage -
wie dies der Gewerkschaftsbund forderte. Auf das ganze Jahr umgerechnet,
entspräche dies einer Teuerungszulage von 8%% Prozent.

Der Bundesrat hat das Eidgenössische Departement des Innern ermächtigt,
mit den parlamentarischen Kommissionen, welche die 8. AHV-Revision vorbereiten,

eine Lösung in diesem Sinne zu erörtern.
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Wörtlich steht in der bundesrätlichen Antwort: «Der Bundesrat ist sich
bewußt, daß viele Rentner durch die Teuerung des Jahres 1971 in eine schwierige
Lage geraten sind, weil ihre wirtschaftliche Existenz durch die bisherigen
Basisleistungen der AHV und IV nicht gesichert war und die zusätzlich zur Rente
benötigten Einkünfte, insbesondere der Ertrag der Ersparnisse, mit der Teuerung
nicht Schritt halten konnten. Sofern sich der allgemeine Preisanstieg im Jahre
1972 in ähnlicher Weise fortsetzt, sind noch vor dem Inkrafttreten der 8.AHV-
Revision am 1.Januar 1973 besondere Maßnahmen zugunsten der Betagten,
Hinterlassenen und Invaliden zu erwägen. »

Es ist zu hoffen, daß der Bundesrat und anschließend die eidgenössischen Räte
auf die 13. AHV/IV-Monatsrente einlenken, selbst wenn dies die geltende Regelung

betreffend Teuerungsausgleich nicht unbedingt erfordern sollte. Darnach
ist eine Rentenanpassung an die Teuerung jeweils erst dann notwendig, wenn die
Spannweite zwischen Rente und Preisindex 8 Prozent beträgt. Ende des letzten
Jahres betrug der Rückstand auf den Preisindex bereits 4 Prozent. gk

Alkohol und Nervensystem
Von PD Dr.med. J.Ulrich, Zürich

Was den Alkoholgenuß betrifft, ist jeder Arzt schon den katastrophalen Folgen der
Exzesse begegnet. Besonders gefährlich sind die langanhaltenden und wiederholten

Mißbräuche. Auch der Schreibende hat die alkoholischen Krankheiten in
psychiatrischen Anstalten, Nervenkliniken und Allgemeinspitälern beobachten
können. Mit dem bittersten Ernst sind sie ihm jedoch im Seziersaal und bei der
mikroskopischen Untersuchung des Nervensystems entgegengetreten.

Akute Berauschung

Daß Alkohol für das Nervensystem giftig ist, kann jeder feststellen, der einem
Betrunkenen zuhört: Was diesen in seinem übersteigerten Selbstgefühl maßlos
gescheit dünkt, findet der Nüchterne meist blödes, stur sich wiederholendes
Geschwätz. Auch der wohlbekannte schwankende Gang ist das Zeichen einer
Hirnstörung, besonders der Gleichgewichtszentren, die im Hirnstamm und im Kleinhirn

liegen.
Auch ohne Verkehrsunfälle können Räusche lebensgefährlich sein. Ich kann

mich an einen jungen Mann erinnern, der mit Freunden zusammen eine «Pin-
tenkehr» mit Wein und Whisky veranstaltete. In den frühen Morgenstunden
wurde er von seinen Kameraden heimgebracht. Irgendwie erreichte er noch sein
Bett. Im Laufe des Vormittags wurde er von seinen Eltern nicht weiter vermißt -
man war gewohnt, daß er nach seinen Exzessen lange schlief. Am Nachmittag
fand man ihn tot im Bett. Die Sektion zeigte eine starke, tödliche Hirnschwellung
- offensichtlich die Folge des Alkoholgenusses.

Ein weiterer Todesfall war zwar nicht unmittelbar durch den Alkohol selbst
verursacht, aber durch die Tatsache, daß man ein abnormes Benehmen, ja sogar
eine Bewußtlosigkeit, im Anschluß an Alkoholexzesse durchaus normal findet,
Junge Leute, welche ausgiebig gezecht hatten, begaben sich singend Arm in Arm

27


	Grünes Licht für 13. AHV-Rente?

